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Gebührentarif zu § 46: 

 

Pos. Leistung Gebühr 

 

1 
1)

        Gebühren des Rangierdienstes 

 für die Zu- und Umstellung von Eisenbahnwagen . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 17.- pro Wagenachse 

 

2  Gebühr für die Benützung von Eisenbahnwagen der Dreispitzverwaltung 

 a) für Wagen bis zu 6 t Ladegewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 4.- je 24 Stunden 

 b) für Wagen über 6 t Ladegewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 6.- je 24 Stunden 

 

3 
2)

 Standgeld der Dreispitzverwaltung 

 a) für verspätete be- oder entladene Eisenbahnwagen  

 nach 1½ Tagen des Aufenthaltes auf dem Dreispitz: 

 für die erste Verspätungsperiode von 1½ Tagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 8.- pro Wagen 

 für jede weitere Verspätungsperiode von 1½ Tagen  . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 15.- pro Wagen 

 b) für Strassenfahrzeuge pro Nacht des Aufenthaltes  

 auf dem Dreispitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.- pro Fahrzeug  

  und Nacht 

 

4 
3) 

 Waaggebühren 

 a) Eisenbahnwagen:  

 Die Gebühren für das Abwägen von Eisenbahnwagen  

 werden nach den Richtlinien des Tarifs für Sonder- 

 leistungen erhoben. 

 Für das Wägen von leeren oder beladenen Wagen . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 12.- pro Wägung  

  und Wagen 

 b) Strassenfahrzeuge: für das Wägen von Autos,  

 Fuhrwerken und dergleichen bis zu 5‘000 kg Bruttogewicht . . . . . . . .  Fr. 5.- 

 über 5‘000 kg: je 100 kg 10 Rp. mehr für die Tara-Ermittlung . . . . . . .  Fr. 5.- 

 

5 Bemusterung von Waren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nach Zeitaufwand 

 

 

 

 

 
1)

 Position 1 in der Fassung des RRB vom 26. 9. 1995 (wirksam seit 1. 1. 1996). 
2) 

Position 3 in der Fassung des RRB vom 7. 12. 1982 (wirksam seit 1. 1. 1983).  
3) 

Position 4: Lit. a in der Fassung des RRB vom 7. 12. 1982 (wirksam seit 1. 1. 1983); lit. b in der Fassung des RRB vom 5. 12. 1972. 


